
Bedarfsabhängige Sozialleistungen 
in Basel-Stadt 
Antwort des Regierungsrates vom 25. November 2015 zum Anzug André Weissen 
und Konsorten betreffend Behebung der einseitigen Belastung des Mittelstandes 
durch die Umverteilung und Beseitigung von Fehlanreizen

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt





3

Vorwort

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt: 
Ein Blick hinter die Kulissen

Geht es um die soziale Absicherung in der Schweiz, 

so werden als Erstes die auf Bundesebene organisier-

ten Versicherungen wie AHV, IV und Ergänzungsleis-

tungen genannt. Ebenso ist häufig bekannt, dass die 

kommunale Sozialhilfe am Ende der Unterstützungs-

skala das materielle Überleben sichert. Zwischen 

diesen zwei Punkten bewegen sich die kantonalen 

Transferleistungen. Diese sind weit weniger einheit-

lich, die Vergleichbarkeit zwischen den Kantonen ist 

anspruchsvoll – entsprechend verläuft auch der Dis-

kurs. 

Das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt 

hat einen politischen Vorstoss zum Anlass genom-

men, Funktionsweise und Umverteilungswirkung der 

kantonalen Transferleistungen etwas breiter darzu-

stellen. Angefangen bei den Prämienverbilligungen, 

einer Verbundaufgabe von Bund und Kantonen, über 

die Alimentenbevorschussung, die Tagesbetreuungs-

angebote, den (nur) zweistufigen Basler Einkommens-

steuertarif mit Freistellung des Existenzminimums bis 

zu den Familien-Mietzinsbeiträgen – einer Leistung, 

die seit 2009 stetig ausgebaut wurde und die heu-

te fast 2’000 Familien in Anspruch nehmen können. 

Schliesslich wird auch gezeigt, inwieweit die Harmo-

nisierung der bedarfsabhängigen Sozialleistungen 

zum Abbau von sogenannten Schwelleneffekten bei-

tragen konnte.

Ich danke dem Team des Amtes für Sozialbeiträge, 

insbesondere seiner stellvertretenden Leiterin, Sarah 

Thönen, für die mit viel Sorgfalt erstellte Auslegeord-

nung und wünsche Ihnen, geschätzte Leserinnen und 

Leser, eine anregende Lektüre.

Christoph Brutschin

Vorsteher Departement für Wirtschaft, Soziales 

und Umwelt des Kantons Basel-Stadt
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Anzug André Weissen und Konsorten betreffend Behebung der 
einseitigen Belastung des Mittelstandes durch die Umverteilung 
und Beseitigung von Fehlanreizen

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 20. Novem-

ber 2013 den nachstehenden Anzug Weissen dem Re-

gierungsrat zur Stellungnahme überwiesen:

«Teile des Mittelstands, auch der mittelständischen Wirt-

schaft, haben Schwierigkeiten. Dabei sind insbesondere  

die KMU ein wesentlicher und tragender Teil der Schwei-

zer Wirtschaft. Der überwiegende Teil der Arbeitneh-

menden in der Schweiz ist bei KMU’s beschäftigt. 

Dem – arbeitenden – Mittelstand wie entsprechend der 

mittelständischen Wirtschaft macht die grosse Umver-

teilung erheblich Mühe. Diese Schichten werden stark 

belastet mit Abgaben (Steuern, Sozialversicherungen 

etc.). In mittelständischen Verhältnissen lebende Unter-

nehmen und Familien gelingt es oft nur äusserst knapp 

und dank grosser Anstrengung, weitgehend ohne staat-

liche Hilfe und Verschuldung mit ihrem Erwerbseinkom-

men über die Runden zu kommen, während sie andrer-

seits von der Umverteilung nur wenig profitieren.

Denn oft fallen sie knapp über die Einkommens- oder Ver-

mögensschwelle für die Bezugsberechtigung für die ver-

schiedenen Umverteilungs- und Unterstützungsmass- 

nahmen. Dagegen kommen Personen mit tiefen Einkom- 

men bzw. Personen, welche Sozialhilfe beziehen, leich-

ter und zudem in der Regel im vollen Umfang in den 

Genuss der Umverteilung in Form von Erleichterungen, 

Zuschüssen und anderen Leistungen (Unentgeltliche 

Rechtspflege, Steuerbefreiung, Prämienverbilligung, Sti-

pendien, etc.). So sind denn vom Phänomen der ‹Wor-

king Poor› auch mittelständische Familien betroffen. 

Diese hätten teilweise mehr Geld zur Verfügung, wenn 

sie Sozialhilfe und Unterstützungsleistungen beziehen 

würden, statt zu arbeiten.

Die heutige Umverteilungssituation belastet einseitig 

und damit in ungerechter Weise die mittelständischen 

Familie n und Unternehmen als tragende Teile unserer 

Gesellschaft. Die beschriebenen Schwelleneffekte füh-

ren dazu, dass Fehlanreize geschaffen werden, die Exis-

tenz aus den Leistungen des Sozialstaates zu sichern, 

statt aus eigenem Einkommen.

Schwelleneffekte sollen deshalb geglättet und die Ab-

stufung der Anspruchsvoraussetzungen so ausgestaltet 

werden, dass die Sicherung der Existenz aus eigener 

Kraft gefördert wird und dabei Fehlanreizen entgegen-

gewirkt wird. Die Umverteilung muss so ausgestaltet 

sein, dass eine gerechtere Verteilung zu Gunsten der-

jenigen bewirkt wird, welche ihre Existenz weitgehend 

aus eigener Arbeit bestreiten. Es darf nicht sein, dass es 

sich eher lohnt, auf Kosten des Staates zu leben statt 

zu arbeiten.

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat  

zu prüfen und zu berichten,

 1. für welche Umverteilungsmassnahmen und  

 Unterstützungsleistungen starre Berechtigungs-

 grenzen gelten;

 2. bei welchen Umverteilungsmassnahmen und 

 Unterstützungsleistungen die Sicherung der 

 Existenz aus eigener Kraft weniger lohnend ist, 

 als der Bezug von Sozialleistungen;
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 3. bei welchen Umverteilungsmassnahmen 

 und Unterstützungsleistungen eine Anpassung  

 von Anspruchsvoraussetzungen und Leistungen 

 dazu führen würde, dass vermehrt mittelstän-

 dische Einkommens- und Vermögensverhältnis

 se berücksichtigt werden können;

 4.  mit welchen sonstigen Massnahmen  

 die einseitige Belastung des Mittel- 

 standes durch die Umverteilung abgemildert  

 werden kann; und

 5. mit welchen sonstigen Massnahmen 

 Fehlanreize vermieden werden können.

André Weissen, Lukas Engelberger, Helmut Hersber-

ger, Remo Gallacchi, Pasqualine Balmelli-Gallacchi»

1 Vgl. Eidgenössisches Finanzdepartement (2015): Erodiert die Mittelschicht? Hintergrundstudie zum Bericht in Erfüllung des Postulats 10.4023 von Susanne Leutenegger Oberholzer
2   Median: Der Median teilt die Haushalte in zwei gleich grosse Gruppen. Die eine hat ein Einkommen über dem Medien, die andere unter dem Median.
Äquivalenzeinkommen: Um die Haushaltsgrösse bereinigtes Einkommen. Dabei werden die Personen gewichtet. Die älteste Person mit 1.0, weitere Personen ab 14 Jahren mit 0.5 
und Kinder unter 14 Jahren mit 0.3 (Werte entsprechen OECD-Äquivalenzskala).

 1.  Zusammenfassung

Die Anzugstellenden ersuchen den Regierungsrat zu 

prüfen und zu berichten, welche Auswirkungen die be-

stehenden Umverteilungsmassnahmen haben. Dabei 

sollen die verschiedenen Leistungen auf Fehlanreize 

hin untersucht werden. Es soll geprüft werden, ob der 

Kanton die Anspruchsvoraussetzungen dieser Leistun-

gen so anpassen kann, dass vermehrt mittelständische 

Haushalte von der Umverteilung profitieren können. 

Die Einschätzung des Anzugstellenden, die Umvertei-

lung sei in Basel-Stadt ungerecht und belaste den Mit-

telstand einseitig, kann der Regierungsrat nicht teilen. Im 

Gegenteil hält er das heutige System der Sozialleistun-

gen für ausgewogen, anreizverträglich und zielführend.

 2.  Definitionen

 2.1  Wer gehört zum Mittelstand?

Die Schwierigkeit in den Diskussionen um den Mittel-

stand besteht darin, dass keine einheitliche Definition 

besteht, welche Haushalte dem Mittelstand zuzurech-

nen sind. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird in der Schweiz 

die Bezeichnung des Mittelstandes mit jener der Mittel-

schicht gleichgesetzt. Der Regierungsrat lehnt sich hier 

an die vom Bundesamt für Statistik (BfS) verwendete 

Definition der mittleren Einkommensgruppen1. Zu diesen 

gehören jene Personen, deren Haushalt über ein Brut-

toäquivalenzeinkommen zwischen 70% und 150% des 

Medians verfügt2. Dies sind beispielsweise Alleinlebende  

Antwort des Regierungsrates
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mit einem monatlichen Bruttoeinkommen zwischen 

3’868 und 8’289 Franken oder Paare mit zwei Kindern 

mit einem Einkommen zwischen 8’123 und 17’406 

Franken. Personen mit weniger als 70% werden ge-

mäss BfS als Einkommensschwache, solche mit mehr 

als 150% als Einkommensstarke bezeichnet. Die Wer-

te gelten für die ganze Schweiz. Entsprechende Werte 

Der Vorteil dieser Definition ist, dass sich Haushalte klar 

zuteilen lassen und dass die Entwicklung der Einkom-

mensverteilung über die Zeit beobachtet werden kann. 

Der Nachteil dieser rein finanziellen Betrachtungsweise 

ist, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, 

welche die Lebensumstände (Ausbildungs-, Arbeits-, 

Wohn-, oder Familiensituation) nicht berücksichtigt (vgl. 

Kapitel 4.4). 

Es gibt eine weitere Definition des Mittelstandes, die ge-

bräuchlich ist. Nach dieser bilden die 60 mittleren Ein-

kommensprozent die Mittelschicht. 20% sind ärmer und 

20% reicher. Vergleicht man diese Definition mit derjeni-

gen des BfS, sieht man, dass die beiden Definitionen für 

die Schweiz recht gut übereinstimmen.

sind für die Kantone nicht verfügbar, da die Stichprobe 

der Haushaltsbudgeterhebung des Bundes keine genü-

gend präzisen Resultate für kleinere Bevölkerungsgrup-

pen ergibt.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt

Quelle: 
BfS, 2015, Haushaltsbudgeterhebung (HABE), Werte für 2012
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 2.2  Erwerbstätige Arme  

  oder Working Poor

In der Schweiz waren 2011 knapp 130’000 Personen 

von Erwerbsarmut betroffen. Gemäss BfS gelten Per-

sonen als ‹erwerbstätige Arme›, wenn sie erwerbstätig 

sind oder in einem Haushalt mit Erwerbstätigen leben, 

und wenn die finanziellen Mittel des Haushalts unter der 

Armutsgrenze gemäss den Richtlinien der Schweizeri-

schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) liegen. Für die 

Unterscheidung in ‹arme› oder ‹nicht arme› Personen ist 

die Gesamtsituation des Haushalts ausschlaggebend. 

Ursachen für die Armut von Erwerbstätigen können so-

wohl in der Haushaltsstruktur (viele Personen) als auch 

in der Erwerbssituation (geringes Erwerbspensum, tiefer 

Lohn) liegen3. 

 2.3  Was ist Umverteilung?

Von Umverteilung spricht man bei steuer- und sozial-

politischen Massnahmen, die eine Reduktion der Unter-

schiede bei der Verteilung des Wohlstands bezwecken. 

Es geht dabei um die Ausgestaltung der Zwangsab-

gaben und der daraus finanzierten Geldleistungen und 

Verbilligungen für Private. So bezahlen Gutverdienende 

und Vermögende höhere Beträge in Form von direkten 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen an den Staat 

als Leute mit geringem Einkommen. Im Gegenzug er-

halten Leute mit geringem Einkommen Beiträge wie z.B. 

Prämienverbilligungen. 

Sinn und Zweck der Umverteilung ist, dass jenen, wel-

che zu wenig haben, geholfen wird. Es ist somit der 

Umverteilung inhärent, dass es einige gibt, welche mehr 

bezahlen als sie bekommen.

  3 BFS, 2012, Armut in der Schweiz: Konzepte, Resultate und Methoden.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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 2.4  Was sind Fehlanreize?

 2.4.1 Fehlender Erwerbsanreiz

Fehlende Erwerbsanreize bestehen, wenn Haushalte 

trotz der Ausdehnung ihrer Erwerbstätigkeit ihr verfüg-

bares Einkommen nicht steigern können. 

Untenstehende Grafik zeigt ein Beispiel von Nullanreiz. 

Trotz Anstieg des Erwerbseinkommens steigt hier das 

verfügbare Einkommen über ein längeres Einkommens-

segment nicht mehr an. Jeder zusätzliche Franken Ein-

kommen wird durch eine entsprechende Reduktion der 

Sozialleistung kompensiert. Mit anderen Worten besteht 

dort ein Grenzsteuersatz von 100%. Dies kann zum Bei-

spiel bei Leistungen der Fall sein, die das Einkommen 

auf gewissen Wert auffüllen.

Vorstehende Darstellung illustriert die Umverteilung der 

Einkommen für die Schweiz. Gezeigt wird der Vergleich 

des Primäreinkommens und des verfügbaren Einkom-

mens von den zehn ärmsten (1. Dezil) bis zu den zehn 

reichsten Prozent (10. Dezil) der Haushalte. Das Primä-

reinkommen (rote Kurve) setzt sich zusammen aus den 

Einkommen aus selbstständiger und unselbstständiger 

Erwerbstätigkeit sowie dem Einkommen aus Vermögen. 

Es zeigt das Einkommen vor Umverteilung. Das verfüg-

bare Einkommen (blaue Kurve) entspricht dem Einkom-

men nach Umverteilung. Es zeigt das Einkommen inkl. 

Renten und Sozialleistungen abzüglich von Steuern, So-

zialversicherungsbeiträgen und Krankenversicherungs-

prämien4. 

Während das 1. bis 3. Dezil Leistungen aus der Um-

verteilung erhalten, bezahlen das 8. bis 10. Dezil mehr 

als sie erhalten. Bei den mittleren Dezilen ist die Wir-

kung der Umverteilung am schwächsten, d.h. der Un-

terschied zwischen Primäreinkommen und verfügbarem 

Einkommen ist am kleinsten. 

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt

  4 Das Bruttoeinkommen (gelbe Kurve) ist eine Zwischenstufe, bei welcher zum Primäreinkommen noch die Sozialleistungen (z.B. Renten) hinzukommen.
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 2.4.2 Schwelleneffekt 

Ein anderes Beispiel sind Schwelleneffekte. Dort führt 

eine Erhöhung des Erwerbseinkommens zu einer Re-

duktion des verfügbaren Einkommens. Der Grenzsteuer- 

satz beträgt dort mehr als 100%.

Eine solche Situation kann entstehen, wenn bei der An-

spruchsbeendigung einer bedarfsabhängigen Sozial- 

leistung ein zusätzlicher Franken Erwerbseinkommen 

zum Wegfall der ganzen Leistung führt. Das heisst, es 

besteht kein ‹Fading-Out› der Leistung, nach welcher 

die Leistung mit steigendem Einkommen sukzessive 

kleiner wird.

Fehlende Anreize und Schwelleneffekte sind die Folgen 

entweder einer Fehlgestaltung einzelner Leistungen 

oder eines schlecht koordinierten Zusammenspiels zwi-

schen Erwerbseinkommen, Steuer- und Transfersyste-

men. Ein Beispiel dafür ist, wenn ein höheres Einkom-

men nicht ausreicht, um den Anstieg der Steuern und 

der Tagesbetreuungskosten sowie die Abnahme der 

Sozialleistungen zu kompensieren.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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 3. Die Anreiz-Thematik 
  im Basel-Städtischen  
  Sozialleistungs-  
  und Steuersystem

 3.1 Harmonisierung der Sozial-

  leistungen im Kanton Basel-

  Stadt 2009

Im Jahr 2009 wurde in Basel-Stadt das Gesetz über 

die Harmonisierung und Koordination von bedarfsab-

hängigen Sozialleistungen (SoHaG) eingeführt. Mit die-

sem Gesetz wurden die kantonalen Sozialleistungen 

besser aufeinander abgestimmt sowie Fehlanreize und  

Armutsfallen im Zusammenspiel der Leistungen beho-

ben. Im Zentrum standen eine effektivere Steuerbarkeit 

der staatlichen Transferleistungen, mehr Rechtssicher-

heit und Gerechtigkeit, einfachere Abläufe, mehr Verwal-

tungseffizienz sowie mehr Transparenz für die Bevölke-

rung. 

Das SoHaG ist ein Rahmengesetz, das die Grundlage 

bildet für die Vereinheitlichung von Begriffen und Ver-

fahren betreffend die bedarfsabhängigen, der Sozialhilfe 

vorgelagerten Sozialleistungen im Kanton Basel-Stadt. 

Dem Gesetz unterstellt sind die Alimentenbevorschus-

sung, Familienmietzinsbeiträge, Prämienverbilligungen, 

Tagesbetreuung sowie die ausserfamiliäre Unterbrin-

gung von Kindern und Jugendlichen. Weiter ist das 

System koordiniert mit den Ergänzungsleistungen, den 

Ausbildungsbeiträgen sowie der Sozialhilfe.  

Durch Anpassungen bei den einzelnen Leistungen sowie 

im Zusammenspiel der verschiedenen Leistungen konn-

ten bestehende Fehlanreize behoben oder zumindest 

gemildert werden. Dies geschah durch die einheitliche 

Definition des wirtschaftlichen Haushalts und des anre-

chenbaren Einkommens und durch die Einführung von 

Erwerbsanreizen bei einzelnen Leistungen (z.B. durch 

Freibeträge auf Erwerbseinkommen). Zudem wurde eine 

Reihenfolge der Leistungen festgelegt, die die gegensei-

tige Anrechnung regelt. In Kombination mit der gleich-

zeitig erfolgten Steuerbefreiung des Existenzminimums 

konnten die gemeinsame Wirkung des Steuer- und So- 

zialleistungssystems optimiert und fehlende Erwerbsan-

reize behoben werden. 

Als konkrete Beispiele für einen verantwortungsvollen 

Umgang mit Steuermitteln können die seit der Harmo-

nisierung einheitliche Berücksichtigung der Einkom-

men der Eltern bei jungen Erwachsenen bis 25 Jahre in 

Erstausbildung genannt werden. Früher konnten junge 

Erwachsene in Ausbildung bei gewissen Leistungen be-

reits ab 18 Jahren einen eigenen Anspruch geltend ma-

chen, obwohl die Eltern vermögend waren. Besonders 

stossend war dies, wenn die Eltern zudem in einem an-

deren Kanton wohnten.

Weiter kennt das SoHaG für alle Leistungen das Instru-

ment eines hypothetischen Einkommens. Dabei wird ein 

Mindesterwerbseinkommen oder eine Mindesterwerbs-

beteiligung vorausgesetzt. Ist diese Voraussetzung nicht 

erfüllt und besteht kein Grund (z.B. Krankheit, Kinder-

betreuung, Ausbildung, erfolglose Arbeitssuche), wird 

ein hypothetisches Einkommen angerechnet, was den 

Leistungsanspruch verringert. Nebst den harmonisierten 

Sozialleistungen kennen auch die Ausbildungsbeiträge 

und die Ergänzungsleistungen ein hypothetisches Ein-

kommen. 

Für die einzelnen Anpassungen im Rahmen der Harmo-

nisierung der Sozialleistungen siehe Kapitel 4.1 und 4.2.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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 3.2 Steuersystem

Die kantonale Einkommenssteuer wird seit der Einfüh-

rung des sogenannten Steuerpakets im Jahre 2008 

(GRB vom 13.12.2007) auf der Grundlage eines qua-

silinearen Steuertarifs (Flat Rate) berechnet. Dieser Tarif 

besteht aus zwei Tarifstufen. Für die überwiegende Zahl 

der steuerpflichtigen Personen kommt allerdings nur die 

erste Stufe mit einem Steuersatz von 22.25% zur An-

wendung. Die zweite Stufe gilt erst ab einem steuerba-

ren Einkommen von 200’000 Franken für Alleinstehende 

und einem solchen von 400’000 Franken für Verheirate-

te und Alleinerziehende. 

Die Steuerprogression wird nicht direkt aufgrund gestaf-

felter Steuersätze bewirkt, sondern indirekt mit hohen 

persönlichen Steuerabzügen (Sozialabzüge, Kinderab-

zug, Versicherungsabzug): 20’000 Franken für Alleinste-

hende, 40’000 Franken für Verheiratete, 32’000 Franken 

für Alleinerziehende, 7’800 Franken für jedes Kind. Bis 

zur Höhe dieser Abzüge ist das (existenznotwendige) 

Einkommen steuerfrei. Der Steuersatz von 22.25% bil-

det zugleich auch den Grenzsteuersatz, das bedeutet, 

dass von jedem zusätzlich verdienten Franken 22.25% 

als Steuer an den Kanton abzuliefern sind. Die Steuer-

belastung führt zu keinen Schwelleneffekten im unter 

Ziff. 2.4.2 umschriebenen Sinne, da den Steuerpflichti-

gen nach Abzug der Steuern von 22.25% immer noch 

77.75% an verfügbarem Einkommen verbleiben. Mit 

einer Steuerquote von 22.25% ist auch der Abhalte- 

effekt bzw. der Anreiz, auf zusätzliches Einkommen zu 

verzichten, gering. Zur kantonalen Einkommenssteuer 

kommt noch die direkte Bundessteuer mit Steuersät-

zen zwischen 0.77% und 11.5% hinzu, doch entstehen 

auch hier keine Schwelleneffekte wegen der Steuerbe-

lastung.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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 3.3 Umverteilungswirkung in 

  Basel-Stadt

Folgende Darstellung zeigt die Umverteilungswirkung 

in Basel-Stadt anhand einer Familie mit zwei Kindern. 

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt

Quelle: 
Eigendarstellung
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nimmt von ganz links (Sozialhilfe) nach ganz rechts 

(Erwerbseinkommen = 16’000 Fr./Monat) zu.

• Bis zu einem Einkommen von Fr. 7’000 erhält diese 

Familie noch Sozialleistungen. Bis Fr. 7’000 Prämien-

verbilligung und bis Fr. 6’000 Familienmietzinsbeiträge.

• Ab Fr. 6’000 setzen die Steuerzahlungen ein.

• Alle bezahlen die einkommensunabhängigen Prämien 
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-251-20 -476 -724 -975 -1253 -1514 -1818 -2098 -2438 -2766 -3147



13

Die Darstellung zeigt deutlich die Abnahme der Sozial-

leistungen mit steigendem Einkommen sowie die Zu-

nahme der Steuern. Wird die Mittelstandsdefinition des 

BfS (s. Kapitel 2.1) übernommen, beginnt der Mittel-

stand etwa dort, wo die Sozialleistungen aufhören und 

die Steuern einsetzen. Somit gehen die unteren Einkom-

mensgruppen deutlich über die Sozialhilfegrenze hinaus.

Die rote Linie zeigt die Entwicklung des verfügbaren Ein-

kommens (Einnahmen minus Steuern und Krankenkas-

senprämien). Es ist wichtig, dass das verfügbare Ein-

kommen mit steigendem Erwerbseinkommen ansteigt. 

Wenn dies nicht der Fall ist, bestehen Fehlanreize. Mit 

anderen Worten: Wenn das eigene Einkommen steigt, 

muss immer auch das verfügbare Einkommen steigen. 

Die Umverteilung darf die Reihenfolge auf der Einkom-

mensskala nicht verändern. D.h. Haushalte mit tieferem 

Einkommen dürfen nach Erhalt von Sozialleistungen 

nicht bessergestellt sein als Haushalte mit höherem 

Einkommen. Im vorliegenden Beispiel bestehen über- 

all Erwerbsanreize, wobei sie im Einkommenssegment, 

in welchem die Sozialleistungen abnehmen und die 

Steuerzahlungen einsetzten, am tiefsten sind. 

 4. Beantwortung der   
  aufgeworfenen Fragen

 4.1 Für welche Umverteilungsmass-

  nahmen und Unterstützungs-

  leistungen gelten starre Berech-

  tigungsgrenzen?

Im Rahmen der Harmonisierung der Sozialleistungen 

(vgl. Kapitel 3.1) wurden die einzelnen Sozialleistungen 

hinsichtlich ihrer Ausgestaltung und den Auswirkungen 

auf die Erwerbsanreize analysiert. Zu Anpassungen kam 

es u.a. bei der Alimentenbevorschussung und der Prä-

mienverbilligung. Mit diesen Massnahmen konnten die 

starren Berechtigungsgrenzen aufgehoben werden.

 4.1.1 Alimentenbevorschussung

Durch die Alimentenhilfe werden nicht bezahlte Unter-

haltsbeiträge für Kinder bevorschusst, jedoch höchstens 

bis zum Betrag der einfachen maximalen Waisenrente 

der AHV. Die Bevorschussung ist einkommensabhän-

gig. Es wird maximal die Differenz zwischen anrechen-

barem Einkommen und der massgeblichen Einkom-

mensgrenze ausbezahlt. Die Analyse im Rahmen des 

Harmonisierungsprojektes zeigte, dass bei der bishe-

rigen Alimentenbevorschussung ein systeminterner 

Fehlanreiz eingebaut war. In einem gewissen Einkom-

menssegment wurde jeder Franken, der mehr verdient 

wurde, weniger an Bevorschussung ausbezahlt. Somit 

bestand kein Anreiz zur vermehrten Erwerbsarbeit. Zur 

Behebung dieser Armutsfalle wurde ein Anreizsystem 

für Erwerbsarbeit eingeführt. Seit 2009 wird auf dem 

Erwerbseinkommen ein Freibetrag von 30 Prozent ge-

währt. Somit entstand eine mit steigendem Einkommen 

kontinuierlich steigende Kurve des verfügbaren Einkom-

mens. 

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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 4.1.2 Prämienverbilligung

Prämienverbilligungen (PV) erhalten gemäss Kranken-

versicherungsgesetz obligatorisch Krankenpflegeversi-

cherte, wenn sie in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-

hältnissen leben. Das PV-System kannte bis 2008 fünf 

verschiedene Einkommenskategorien, nach welchen 

unterschiedlich hohe Prämienverbilligungen ausbezahlt 

wurden. Solche Stufenmodelle sind zwar gut steuerbar, 

sie haben aber den Nachteil, dass je nach Fall ein leich-

ter Anstieg des Einkommens zum Wechsel in eine nied-

rigere Prämienverbilligungskategorie und somit zu einem 

merklichen Rückgang des verfügbaren Einkommens füh-

ren kann. Je weniger Einkommenskategorien ein System 

hat, desto grösser sind die Leistungsstufen und somit 

die möglichen Armutsfallen. Mit der Harmonisierung der 

Sozialleistungen wurde die Zahl der Einkommensgrup-

pen von fünf auf 18 erhöht. Dadurch konnten die Stufen 

deutlich verkleinert und somit die Armutsfallen weitge-

hend beseitigt werden. 

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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Die im Anhang aufgeführte Tabelle der PV zeigt, wie die-

se Leistung mit steigendem Einkommen über 18 Stu-

fen Schritt für Schritt abnimmt. Diese Degressivität ist 

wichtig für die vertikale Gerechtigkeit des Systems und 

verhindert, dass es zu einer abrupten Reduktion der 

Leistungen kommt. Der einzige Schwelleneffekt besteht 

beim Austritt von Familien aus der PV. Durch die Bun-

desvorgabe in Art. 65 Krankenversicherungsgesetz ist 

der Kanton gezwungen, Kindern und jungen Erwachse-

nen in Ausbildung die Prämie mindestens um die Hälfte 

zu verbilligen. Dies führt dazu, dass die PV bei Kindern 

und jungen Erwachsenen in Ausbildung bei einer Erhö-

hung des Einkommens über die Einkommensgrenze auf 

einmal von 50% auf 0 Franken reduziert wird.

 4.2 Bei welchen Umverteilungsmass- 

  nahmen und Unterstützungsleistun- 

  gen ist die Sicherung der Existenz  

  aus eigener Kraft weniger lohnend 

  als der Bezug von Sozialleistungen?

Die negativen Erwerbsanreize wurden mit der Harmoni-

sierung der Sozialleistungen im Kanton Basel-Stadt per 

2009 mehrheitlich behoben. Gewisse Fehlanreize konn-

ten jedoch nicht ganz beseitigt werden. Diese werden in 

der Folge beschrieben.
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 4.2.1 Sozialhilfe

Bei der Sozialhilfe besteht weiterhin eine Schwelle beim 

Ein-/Austritt. Dieser Schwelleneffekt entsteht durch 

den in der Sozialhilfe gewährten Einkommensfreibetrag 

(EFB) von einem Drittel auf Erwerbseinkommen (max. 

400 Franken pro erwerbstätige Person) sowie allfälligen 

situationsbedingten Leistungen (z.B. Freizeitaktivitäten 

für Kinder, Mobiliar, krankheitsbedingte Spezialausla-

gen), welche beide mit dem Austritt aus der Sozialhilfe 

wegfallen.

Im Rahmen der Harmonisierung der Sozialleistungen 

wurde dieser Schwelleneffekt analysiert und durch ver-

schiedene Massnahmen reduziert. So wurde erstens der 

Freibetrag von 600 Franken auf maximal 400 Franken 

reduziert. Zweitens wurde die Ein-/Austrittsgrenze pro 

erwerbstätige Person um 200 Franken, maximal jedoch 

um 400 Franken pro Unterstützungseinheit ausgeweitet. 

Damit wird heute ein wesentlicher Teil des EFB bei der 

Berechnung der Ein-/Austrittsgrenze einbezogen. Der 

Austritt aus der Sozialhilfe erfolgt durch diese Massnah-

me erst mit höherem Einkommen bzw. der Eintritt in die 

Sozialhilfe wird bereits mit einem höheren Einkommen 
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ermöglicht. Die Armutsfalle konnte also zusätzlich zum 

reduzierten Einkommensfreibetrag um die genannten 

Beträge reduziert werden.

Der Regierungsrat möchte weiterhin am Freibetrag auf 

Erwerbseinkommen festhalten. Denn er ist ein wichtiges 

Instrument der Sozialhilfe. Er erhöht den Erwerbsanreiz 

innerhalb der Sozialhilfe, was als sehr wichtig erachtet 

wird. Zudem gibt es nur wenige Haushalte in der So- 

zialhilfe mit einem Einkommen knapp unterhalb der  

 Einkommensgrenze, bei denen der Fehlanreiz den Aus-

tritt aus der Sozialhilfe behindert. 

 4.2 .1 Tagesbetreuung und Tages-

  strukturen

Bis zur Mittelschicht können Eltern Unterstützungsleis-

tungen erhalten, wenn ihr Kind in einem Tagesheim, 

einer Tagesfamilie oder einer schulergänzenden Tages-

struktur betreut wird. Die Elterntarife sind einkommens-

abhängig ausgestaltet. Werden Kleinkinder betreut, 

oder befinden sich zwei Kindern im Vorschulalter, erhal-

ten auch Eltern in der oberen Mittelschicht entsprechen-

de Unterstützungsleistungen. Massgeblich für die Höhe 

der Leistungen ist vor allem die finanzielle Leistungsfä-

higkeit der Eltern nach Einkommen und Vermögen. Der 

Geschwisterrabatt in der Tagesbetreuung aber berück-

sichtigt auch die Anzahl der Kinder. Schliesslich setzt 

die Tagesbetreuungsverordnung (TBV; SG 815.110) in 

§ 41 Abs. 1 einen Maximalbeitrag der Eltern in Tages-

heimen mit Leistungsvereinbarung fest, wovon auch 

vermögende Eltern profitieren, wenn ihr Kind nach § 31 

Abs. 1 und 2 TBV höhere Kosten verursacht (Zuschläge 

für Kleinkinder oder platzierte Kinder).  

Einkommensabhängige Unterstützungsleistungen an die  

Kinderbetreuung sollen nicht zu negativen Erwerbsan-

reizen führen. Negative Erwerbsanreize bestehen dann, 

wenn das verfügbare Einkommen sinkt, wenn Eltern 

ihr Arbeitspensum steigern. Solche negativen Anreize 

können entstehen, wenn mehrere Faktoren kumulieren. 

Besonders bedeutsam sind die Kosten der Kinderbe-

treuung selbst, wenn die Betreuung analog zum wach-

senden Arbeitspensum zunimmt. 

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung des 

verfügbaren Einkommens (schwarze Kurve), wenn das 

Pensum und somit das Einkommen einer Person von 

0% bis 100% (x-Achse) erhöht wird. Gleichzeitig mit der 

Erhöhung des Erwerbsgrades nimmt auch der Betreu-

ungsgrad für die Kinder zu. Eine nach rechts abfallende 

rote Linie deckt einen negativen Erwerbsanreiz auf.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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 Fall 1:  Untere Einkommen

2 Erwachsene, 2 Kinder

Einkommen 1. Person fix Fr. 50’000, 

2. Person Fr. 50’000 bei 100%

Inkl. Prämienverbilligung und Familienmietzinsbeiträge

Vorschulkind in Tagesbetreuung, Schul-

kind in Tagesstruktur

• Für die unteren Einkommen bestehen wenig negati-

ve Erwerbsanreize. Allerdings auch fast keine positiven, 

weil bei zunehmenden Einkommen die Mietzinsbeiträge 

und Prämienverbilligungen sinken und die Kinderbetreu-

ungskosten aufgrund des steigendes Betreuungsgra-

des und des steigenden Einkommens zunehmen.

• Der Unterschied zwischen Tagesbetreuung und Ta-

gesstruktur in Bezug auf das verfügbare Einkommen ist 

nicht besonders gross. Dies hängt damit zusammen, 

dass die Subventionierung der Tagesbetreuung in dieser 

Einkommensgruppe hoch ist und sich der Eigenbeitrag 

der Eltern somit nicht stark von demjenigen bei den Ta-

gesstrukturen unterscheidet.

Fallen die Kosten für die Kinderbetreuung weg, weil z.B. 

die Grosseltern die Tagesbetreuung unentgeltlich über-

nehmen, steigt das verfügbare Einkommen markant, 

was den Erwerbsanreiz für die Eltern ansteigen lässt.
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 Fall 2:  Untere Mittelschicht

2 Erwachsene, 2 Kinder

Einkommen 1. Person fix Fr. 100’000. 

2. Person Fr. 50’000 bei 100%

Vorschulkind in Tagesbetreuung, 

Schulkind in Tagesstruktur

• Negative Erwerbsanreize bestehen bei noch nicht 

schulpflichtigen Kindern (Tagesbetreuung), weil die El-

ternbeiträge für die Tagesbetreuung bei steigenden 

Einkommen und steigendem Betreuungsgrad deutlich 

zunehmen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn das 

zusätzliche Einkommen durch Pensenerhöhung der 

Person 2 nicht besonders hoch ist (dafür dasjenige von 

Person 1) und daher die zusätzlichen Kosten für die Ta-

gesbetreuung nicht mehr wettgemacht werden können.

• Das verfügbare Einkommen ist mit nichtschulpflichti-

gen Kindern (Tagesbetreuung) im Vergleich zur Situation 

mit schulpflichtigen Kindern (Tagesstrukturen) geringer, 

da der Eigenbeitrag für die Tagesbetreuung höher ist als 

für die Tagesstrukturen.

Fallen die Kosten für die Kinderbetreuung weg, weil z.B. 

die Grosseltern die Tagesbetreuung unentgeltlich über-

nehmen, besteht der volle Erwerbsanreiz für die Eltern.
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 Fall 3:  Obere Mittelschicht

2 Erwachsene, 2 Kinder

Einkommen 1. Person fix Fr. 100’000. 

2. Person Fr. 100’000 bei 100%

Vorschulkind in Tagesbetreuung, 

Schulkind in Tagesstruktur

• Die obere Mittelschicht ist kaum durch negative Er-

werbsanreize betroffen. Es gibt kaum noch Unterstüt-

zungsleistungen für die Tagesbetreuung, das zusätzliche 

Einkommen durch eine Pensenerhöhung überkompen-

siert jedoch die zusätzlichen Eigenbeiträge für die Ta-

gesbetreuungskosten. Einzig im Fall von zwei Kindern 

im Vorschulalter stagnieren die Anreize, da die Kosten 

der Kinderbetreuung den Zusatzverdienst in einem Be-

schäftigungsband von 60% bis 80% wieder verzehren.  

• Allerdings fällt das verfügbare Einkommen deutlich 

niedriger aus, solange die Kinder in der Tagesbetreuung 

statt in Tagesstrukturen betreut werden.
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 Fall 4:  Alleinerziehende

1 Erwachsene, 2 Kinder

Einkommen: Fr. 120’000 Fr. bei 100%

Alimente: Fr. 7’200 pro Kind, pro Jahr

Inkl. Prämienverbilligung und Familienmietzinsbeiträge

Vorschulkind in Tagesbetreuung, Schulkind in 

Tagesstruktur

• Oberhalb von einem Pensum von 20% bestehen 

kaum negative Erwerbsanreize. Hat das Einkommen 

eine Höhe erreicht, bei welcher die Beiträge des Kan-

tons zurückgehen, überkompensiert jede Pensenerhö-

hung die zusätzlichen Betreuungskosten.

• Bei den unteren Einkommen sind aufgrund der Bei-

tragshöhe die Unterschiede beim verfügbaren Ein-

kommen zwischen Tagesbetreuung und Tagesstruktur 

gering. Dies ändert sich jedoch für die mittleren Einkom-

men. In diesen Einkommensklassen ist das verfügbare 

Einkommen unter den Tagesstrukturen substanziell hö-

her als unter der Tagesbetreuung.

• Bis zu einem Pensum von rund 20% ist dieser Haus-

halt von Sozialhilfe abhängig.

 Vermögen

• Zusätzliches Vermögen (oberhalb der Freibeträge von 

37’500 Franken für Einzelpersonen, 60’000 Franken für 

Paare, zuzüglich 15’000 Franken pro Kind) führt dazu, 

dass Sozialbeiträge bereits bei einem tieferen Pensum 

und Einkommen nicht mehr gewährt werden bzw. frü-

her sinken. Dies führt bei unteren und mittleren Einkom-

mensgruppen in der Regel zu einer Zunahme von nega-

tiven Erwerbsanreizen.
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Fazit: Die Unterstützungsleistungen für Eltern, die eine 

familien- oder schulergänzende Betreuung in Anspruch 

nehmen, entlasten auch die Mittelschicht. Durch die 

Harmonisierung der Sozialleistungen, die auch die an-

gesprochenen Unterstützungsleistungen einschliesst, 

kommen negative Erwerbsanreize kaum vor. Eltern mit 

Kindern im Vorschulalter, die ihre Erwerbsarbeit aus¬-

bauen wollen, müssen allerdings mit höheren Kosten 

rechnen als Eltern, die ihre Kinder in Tagesstrukturen 

betreuen lassen. Das bietet Ansatzpunkte für Arbeit-

geber, um Fachpersonen mit Kindern im Vorschulalter 

mit zusätzlichen Anreizen früher zu höheren Pensen zu 

motivieren. 

In mehreren politischen Vorstössen wurde moniert, 

dass vor allem bei den mittleren und oberen Einkom-

men durch die Kosten der Tagesbetreuung negative 

Erwerbsanreize entstehen können; zum Beispiel der 

Anzug Anita Heer und Konsorten betreffend Förderung 

und Chancengleichheit bei der Vereinbarkeit von Berufs-

tätigkeit und familiären Verpflichtungen oder der Anzug 

Brigitta Gerber und Konsorten betreffend Tagesheim-

kosten für Familien. Der Regierungsrat ist sich bewusst, 

dass viele Familien vor allem aus der Mittelschicht die 

Kinderbetreuungskosten als Belastung des verfügbaren 

Einkommens empfinden, und hat verschiedene Ent-

lastungsmöglichkeiten erwogen. Allerdings würden alle 

Varianten zu einer deutlichen Kostensteigerung der Ta-

gesbetreuung für die öffentliche Hand führen. Aufgrund 

der derzeitigen finanzpolitischen Situation sah der Re-

gierungsrat diesbezüglich keine Möglichkeiten.

 4.3.  Bei welchen Umverteilungsmass-

  nahmen und Unterstützungsleis-

  tungen würde eine Anpassung von 

  Anspruchsvoraussetzungen und  

  Leistungen dazu führen, dass ver-

  mehrt mittelständische Einkom-

  mens- und Vermögensverhältnisse 

  berücksichtigt werden können?

Bereits heute erreichen einige Sozialleistungen den Mit-

telstand. Das ist namentlich bei den Reduktionen der 

Elterntarife für die Tagesbetreuung der Fall. 

Selbstverständlich kann jede Leistung theoretisch auch 

bis zu höheren Einkommen ausgerichtet werden. Je-

doch ist die Sozialpolitik aus Sicht des Regierungsra-

tes nicht das richtige Instrument, um den Mittelstand 

zu entlasten. Da die Umverteilung ihren Preis hat, sollte 

sie nicht beliebig ausgeweitet werden. Zudem muss be-

fürchtet werden, dass eine Entlastung des Mittelstandes 

über steuerfinanzierte Sozialleistungen letztlich wieder-

um durch den Mittelstand finanziert werden müsste.

Die Prognosen zeigen, dass die Ausgaben im Sozialbe-

reich in den nächsten Jahren weiter ansteigen werden. 

Deshalb geht es darum, die bestehenden Leistungen zu 

sichern und nicht durch einer Ausweitung der Einkom-

mensgrenzen die Ausgaben zusätzlich zu steigern.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt
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 4.4 Mit welchen sonstigen Massnahmen 

  kann die einseitige Belastung des 

  Mittelstandes durch die Umvertei-

  lung abgemildert werden kann?

 4.4.1 Die Situation des Mittelstandes 

  in der Schweiz

Die in Erfüllung des Postulats 10.4023 von Susanne 

Leutenegger Oberholzer durch das eidgenössische Fi-

nanzdepartement in Auftrag gegebene Studie ‹Erodiert 

die Mittelschicht?› (vgl. Fussnote 1) hat u.a. folgende Er-

kenntnisse hervorgebracht:

• «Zur mittleren Einkommensgruppe gehörten 2012 

rund 57% der Bevölkerung. Dieser Anteil ist in den Jah-

ren 1998 bis 2012 weitgehend stabil geblieben.

• Die einkommensstarken Haushalte haben zwi-

schen 1998 und 2012 den höchsten Einkommenszu-

wachs erzielt, aber auch überdurchschnittlich mehr Ab-

gaben geleistet. Bei den mittleren Einkommensgruppen 

blieb die Umverteilung durch Steuern, Abgaben und 

Transfers hingegen insgesamt relativ stabil. 

• Das durchschnittliche verfügbare Äquivalenzeinkom-

men verzeichnete gegenüber 1998 in der mittleren Ein-

kommensgruppe den grössten Zuwachs (13%), wäh-

rend es in den beiden äusseren Einkommensgruppen 

um je knappe 9% zunahm.

• Generell gibt es zwei Möglichkeiten, Politik zuguns-

ten der Mittelschicht zu betreiben. Die erste Möglichkeit 

ist die Umsetzung von wachstums- und wettbewerbs-

fördernden Reformen, durch die direkt oder indirekt 

Einfluss auf die ‹Hochpreisinsel Schweiz› genommen 

werden kann. Die zweite Möglichkeit ist die klassische 

Umverteilungspolitik. Während die Wachstumspolitik 

tendenziell die Kaufkraft aller Gesellschaftsschichten 

stärkt (‹Vergrösserung des Kuchens›), ist bei der Um-

verteilungspolitik (via Steuern, Transfers und Sozialver-

sicherungen) immer nur eine Stärkung der Mittelschicht 

möglich, wenn zugleich die Kaufkraft anderer Schichten 

geschwächt wird (‹andere Verteilung des Kuchens›)5». 

Die vom Bund in Auftrag gegebene Studie zeigt also, 

dass zur Mittelschicht in der Schweiz von 1998 bis 2012 

ziemlich stabil rund 60% der Bevölkerung gehörten. 

Deren verfügbare Einkommen sind in dieser Zeit über-

durchschnittlich gestiegen. Entgegen mancher Befürch-

tungen stirbt der Mittelstand nicht aus. Auch geht es 

ihm finanziell nicht laufend schlechter.

Aus diesen Überlegungen kann das Fazit gezogen 

werden, dass die Aussage, dass es dem Mittelstand 

ohne zu arbeiten und mit der Unterstützung durch So-

zialleistungen besser ginge, nicht korrekt ist. Leistung 

lohnt sich für den Mittelstand. Die Umverteilung ist in 

Basel-Stadt nicht ungerecht.

Hervorgehoben werden muss, dass die Definition des 

Mittelstandes, welche ausschliesslich die finanzielle Si-

tuation berücksichtigt, gesellschaftlich gesehen zu kurz 

greift. So wird nicht unterschieden, ob es sich bei einem 

gewissen Einkommen z.B. um eine Verkäuferin oder 

eine Studentin handelt, was mit Blick auf die beruflichen 

und somit finanziellen Entwicklungsperspektiven einen 

Unterschied macht. Auch wird das familiäre Umfeld 

(mögliche Unterstützung in schwierigen Situationen, er-

wartetes Erbe usw.) nicht berücksichtigt. Die finanziel-

le Definition berücksichtigt auch nicht, mit wie viel Ar-

beitszeit ein Einkommen erwirtschaftet wird. Wenn z.B. 

ein Paar 100’000 Franken verdient, geht daraus nicht 

hervor, ob beide 100% für rund 4’000 Fr. im Monat ar-

beiten, ob sie je eine gut bezahlte Tätigkeit zu 50% aus-

üben oder ob nur eine Person erwerbstätig ist.

Bedarfsabhängige Sozialleistungen in Basel-Stadt

  5 Auszug aus der Zusammenfassung des Bundesratsberichts „Erodiert die Mittelschicht?“ vom 13.5.2015 .
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 4.4.2 Was wird in Basel-Stadt für den 

  Mittelstand getan?

Wie die vorhergehenden Erläuterungen zeigen, gibt es 

in Basel-Stadt keine einseitige Belastung des Mittelstan-

des durch die Umverteilung. In Basel-Stadt sowie auf 

nationaler Ebene wurden zudem in den letzten Jahren 

immer wieder Massnahmen zu Gunsten des Mittelstan-

des beschlossen.

Hervorzuheben ist dabei das Steuerpaket 2008 in Ba-

sel-Stadt, welches speziell für Familien und mittlere Ein-

kommen zu deutlichen Entlastungen führte (seit 2008: 

im Schnitt Entlastung von 10%, insbesondere bei den 

unteren bis mittleren Einkommen, v.a. bei Familien mit 

Kindern. Seit 2014: Reduktion des Steuersatzes der 

unteren der zwei Tarifstufen, ca. 5% Entlastung, insbe-

sondere beim Mittelstand). Bei den Steuern zu erwäh-

nen sind die grosszügigen Berufskostenpauschalen, 

die moderate Besteuerung des Wohneigentums sowie 

die mässige Progression. Ebenfalls speziell für den Mit-

telstand wirksam war die Steuerbefreiung der direkten 

Nachkommen von der Erbschafts- und Schenkungs-

steuer.

Dazu kommen diverse Staatsausgaben, die der ganzen 

Bevölkerung, jedoch dem Mittelstand im Besonderen, 

zu Gute kommen wie die die Förderung des Wohnei-

gentums, die Kulturförderung, das steuerprivilegierte 

Sparen fürs Alter (Säule 3a). Auch die Erhöhung der 

Ausbildungszulagen per 2009 kann hier erwähnt wer-

den.

 4.5 Mit welchen sonstigen 

  Massnahmen können Fehlanreize 

  vermieden werden?

Dank der Harmonisierung der Sozialleistungen beste-

hen kaum Fehlanreize. 

 5. Antrag

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug 

Weissen betreffend «Behebung der einseitigen Belas-

tung des Mittelstandes durch die Umverteilung und Be-

seitigung von Fehlanreizen» abzuschreiben.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons  

Basel-Stadt

Dr. Guy Morin

Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl

Staatsschreiberin
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